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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1991

Norm

KO §85

KO §87

Rechtssatz

Dem einzelnen Konkursgläubiger kommt kein Antragsrecht hinsichtlich der Bestellung und der Enthebung des

Masseverwalters zu. Damit verbietet sich aber kraft Größenschlusses grundsätzlich auch ein Antragsrecht des

Konkursgläubigers betreffend die Bestellung eines Kollisionsverwalters.
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